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Einschneidende Massnahmen zur Dämpfung der Konjunktur in der Schweiz 
Die Entwürfe des Bundesrates zu den dringlichen Bundesbeschlüssen veröffentlicht — Kanalisierung der Auslandgelder — Baubewilligungspflicht 

und Bauverbot — Außerdem Plafonnierung der ausländischen Arbeitskraft ohne Freizügigkeit 

Der Bundesrat hat  am Montag an  zwei Pres
sekonferenzen seine Botschaft an  die eidgenös
sischen Räte über Vorkehren zur Konjunktur
dämpfung veröffentlicht und erläutert. Der 
Botschaft sind die Entwürfe für zwei dringli
che Bundesbeschlüsse beigegeben: Ueber Maß
nahmen auf dem Gebiete des Geld- und Kapi
talmarktes und des Kreditwesens sowie über 
konjunkturpolitischo Maßnahmen auf dem Ge
biete der Bauwirtschaft. Gleichzeitig will der 
Bundesrat den Bestand an ausländischen Ar
beitskräften begrenzen und auf eine den Ar
beitsmarkt entlastende Personalpolitik des Bun
des, der Kantone und der Gemeinden sowie 
auf eine konjunkturdämpfende Ausgabenpoli
tik hinwirken. Zudem soll die Verminderung 
der Zollbelastung als weiterer Beitrag zur 
Teuerungsbekämpfung geprüft werden. 

Nach der Auffassung des Bundesrates liegt die 
Rechtfertigung fUr seine Vorschläge zu aufler-

gewöhnlichen Regelungen im Bestreben, die 
Kaufkraft unserer Währung zu festigen und 
zu erhalten. Die unbestrittene Entwertung des 
Schweizerfrankens bedroht die Zukunft unse
rer Wirtschaft und damit unseres Landes, wes
halb der inflationären Entwicklung Einhalt ge
boten werden muß. 

Die G ü l t i g k e i t  der  Maßnahmen ist vorläu
fig auf zwei Jahre bemessen. Sie sollen nach 
ihrer Annahme durch die Bundesversammlung 
auf Grund von Artikel 89bis der Bundesverfas
sung dringlich in Kraft gesetzt und hernach 
innert Jahresfrist der  Abstimmung durch Volk 
und Stände unterstellt werden-, werden sie 
hierbei verworfen, so fallen sie nach einjäh
riger Geltungsdauer automatisch dahin,- wer
den sie aber angenommen, so können sie nö
tigenfalls durch die Bundesversammlung ohne 
erneutes Referendum auf ein drittes Jahr  ver
längert werden. Anderseits kann der Beschluß 
über die Baureglementierung (nicht aber  der
jenige über den Geld- und Kapitalmarkt) durch 
den Bundesrat vorzeitig wieder aufgehoben 
werden, wenn die Entwicklung dies angezeigt 
erscheinen, läßt. 

Der Bundesbeschluß auf dem Finanzsektor 
ermächtigt den Bundesrat, in Verbindung mit 
der Nationalbank, zur Verhütung schwerwie
gender Gleichgewichtsstörungen in der Wirt
schaft und zur Erhaltung der Kaufkraft am 
Geld- und Kapitalmarkt und im Kreditwesen 
Maßnahmen anzuordnen. Auf die Bedürfnisse 
des Wohnungsbaues und der Landwirtschaft ist 
angemessen Rücksicht zu nehmen. Zur Haupt
sache geht es darum, die bisher schon von den 
Banken getroffenen freiwilligen Vereinbarun
gen (Gentleman agreements) zwangsweise auf 
Außenseiter und insbesondere auch auf bank
ähnliche Finanzgesellschaften, Investmenttrusts 
usw. auszudehnen. Ausländische Gelder kön
nen als unverzinsbar erklärt, einer Kündi
gungsfrist unterworfen und von jeder Anlage 
in der Schweiz ausgeschlossen werden, ferner 

ist eine Beschränkung des Kreditvolumens ins
gesamt sowie der Belehnungsgrenzen auf den 
einzelnen Objekten vorgesehen. Die Ausgabe 
von  Trustzertifikaten kann beschränkt und die 
Auflage von Anleihen meldepflichtig erklärt 
und gestaffelt werden. Es ist eine strenge Mel
de- und Auskunftspflicht vorgesehen, die das 
Bankgeheimnis einschränkt. 

Untersteht jemand diesem Bundesbeschluß, 
so ist er verpflichtet, alle erforderlichen Mel
dungen, Unterlagen und Auskünfte zu geben, 
ohne sich auf Bank- oder Berufsgeheimnis be
rufen zu können. Vorsätzliche Widerhandlun
gen werden mit Haft oder Buße bis zu 100 000 
Franken bestraft. Versuch und Gehilfenschaft 
sowie Fahrläßigkeit sind ebenfalls strafbar. 

Auf dem Gebiet der Bauwirtschaft 
Der 2. Bundesbeschluß über die vorgesehenen 

Maßnahmen auf dem Gebiete der Bauwirtschaft 
gilt der Dämpfung der Baunachfrage. Es wird 
zwischen bewilligungsfreien, bewilligungs-
pflichtigen und verbotenen Bauten unterschie
den. Ohne Bewilligung dürfen ausgeführt wer
den: Unterhaltsarbeiten, soziale Wohnungsbau
ten, Kranken-, Alters- und Invalidenbauten, 
Vorhaben für Trinkwasserversorgung und Ge
wässerschutz, gewisse landwirtschaftliche Bau
ten sowie Anlagen zur Aufbewahrung von 
flüssigen Treib- und Brennstoffen. Der Bun
desrat kann j e  nach Marktverhältnissen weite
re  Kategorien und die Kantone können alle 
Ballten unter 100 000 Franken sowie — ganz 
oder teilweise — den nicht öffentlich subven
tionierten Wohnungsbau Jjefreien. Alle nicht 
bewilligungspflichtigen Bauten sind jedoch 
meldepflichtig. 

Gänzlich untersagt 
sind alle Vergnügungslokalbauten, Museen, 
Ausstellungshallen und Kongreßhäuser, alle 
Sport -und Spielanlagen, öifentliche und priva
t e  Verwaltungsgebäude, Ferien- und Weekend
häuser  (ausgenommen weniger als 700 Qua
dratmeter umfassende in Berggebieten), Einfa
milienhäuser von mehr als 1200 Quadratmeter 
oder  für mehr als 200 000 Franken, Korrektion 
u n d  Ausbau von Quartierstraßen (privat und 
öffentlich) sowie Tankstellen und Servicestatio
nen. Nach einem Jahr  tritt die Bewilligungs
pflicht anstelle des Verbotes, wobei der Bun
desrat einzelne Kategorien je nach Marktver
hältnissen schon vorher umklassieren kann. 

Alle Übrigen Bauten sind bewllllgungspflichtig 
diejenigen des Bundes, inklusive Nationalstra
ßen, beim Bundesrat, die übrigen bei den Kan

tonsregierungen, die ihre Kompetenz unter 
Vorbehalt des Beschwerderechts auf unterge
ordnete Stellen übertragen können. Die Re
gierungsentscheide sind endgültig. Der Bun
desrat setzt für jeden Kanton nach Maßgabe 
der dort verfügbaren Baukapazität, jedoch nach 
Anhören de r  Kantonsregierung, den Betrag 
fest, bis zu welchem Baubewiliigungen erteilt 
werden dürfen, und die Kantone haben darauf 
zu achten, daß die erteilten Bewilligungen un
gefähr das bisherige Verhältnis zwischen öf
fentlichem, industriell-gewerblichem und Woh
nungsbau berücksichtigen. 

I 

Der Abbruch 
bestehender Wohn- und Geschäftshäuser wird 
verboten, soweit er nicht gesundheits- oder si-
cherheitspolitizeilich verfügt oder für die Er 
Stellung bewilligter oder nicht bewilligungs-
pflichtiger Bauten nötig wird. 

Werden Bauarbeiten unbefugt begonnen oder 
weitergeführt, kann die Kantonsregierung die 
Arbeiten einstellen lassen. Von der Bewilli
gungspflicht ausgenommen sind alle Arbeiten, 
die bei Inkrafttreten des Beschlusses bereits in 
Ausführung begriffen sind. Wurden sie erst 
nach dem 1. Januar  1964 begonnen, so sind 
sie am kantonalen Kontingent anzurechnen. 
Baupolizeilich bewilligte, aber noch nicht be 
gonnene Bauten fallen unter den Bundesbe 
Schluß. Die Strafandrohungen entsprechen je 
nen  des Beschlusses am Geld- und Kapital 
markt. Sollte eine tiefgreifende Aenderung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse die Anwendung 
des Bauwirtschaftsbeschlusses unnötig oder so
gar schädlich werden lassen, kann ihn der 
Bundesrat vorzeitig außer Kraft setzen. 

Beide BundesbeschlUsse gelten als d r i n g 
l i c h  und sollen mit der Veröffentlichung in 
Kraft treten. 

Beide Beschlüsse stützen sich nicht auf die 

Pressekonferenz im Bundeshaus 
Unser Bild zeigt  die Bundesräte Schaffner (links), Vors teher  des Volkswi.rtschtaftsdepar-

tementes, und Roger Bonvin, Vors teher  des Finanz- und Zolldepaitementes.  

Wirtschaftsartikel, sondern auf den N o t 
r e c h t s a r t i k e l  89bis, Absatz 3, der Bun
desverfassung und sind somit innert Jahresfrist 
der Abstimmung von Volk und Ständen zu 
unterbreiten. Der Bundesrat hat  sich noch nicht 
entschieden, ob zuerst Erfahrungen gesammelt 
werden sollen, oder ob der Souverän sofort 
vor seine Verantwortung gestellt werden soll. 

Weitere Vorkehren 
Neben den beiden Vorlagen verweist der 

Bundesrat in seiner Botschaft auf weitere zu 
treffende Vorkehren, für die jedoch keine neu
en gesetzlichen Grundlagen erforderlich sind. 
Die wichtigste ist die Plafondierung des 
F r e m d a r b e i t e r b e s t a n d e s .  Hierüber 

besteht bereits ein Bundesratsbeschluß, der  
noch bis Ende Februar gilt und nun für 6 bis 
9 Monate erneuert sowie — durch die Vermin
derung der Ausnahmemöglichkeiten — ver
schärft werden soll. Später gedenkt ihn der 
Bundesrat durch eine, wie er sagt, «flexiblere 
und marktkonformere Lösung» zu ersetzen, 
über die er sich aber noch nicht näher aus
läßt. Ferner verspricht er, den Ende April aus
laufenden Beschluß über den Personalstop in 
der Bundeszentralverwaltung um ein Jahr zu 
verlängern und auf eine «den Arbeitsmarkt 
entlastende Personalpolitik» auch der Kantone 
und Gemeinden hinzuwirken, die öffentlichen 
Ausgaben zu zügeln und zu prüfen, ob auch 
Zollreduktionen zur Konjunkturdämpfung bei
tragen könnten. 

Die Bundesräte stehen Red und Antwort 
Die Pressekonferenz zum Konjunkturdämpfungsprogramm 

Am Montagvormittag stellten sich die Bun
desräte Schaffner und Bonvin sowie ihre eng
sten Mitarbeiter der Presse, um der  Oeffent-
lichkeit das vom Bundesrat vorgeschlagene 
Programm für die Bekämpfung der Inflation 
und der  Konjunkturüberhitzung zu erläutern. 
Auf zahlreiche Fragen wurde Auskunft gege
ben. 

In seinen einleitenden Worten unterstrich 
Bundesrat S c h a f f n e r ,  daß es nicht so sei, 
wie behauptet wurde, der  Bundesrat predige 
Wasser und trinke heimlich Wein, weil er 
gleichzeitig mit den Konjunkturdämpfungsmaß
nahmen die Besoldungsrevision und eine vier-
prozentige Besoldungserhöhung beschloß. Der 
Bundesrat mußte vom Personal verlangen, daß 
es für weitere zwei Jahre  seine Begehren auf 
Arbeitszeitverkürzung zurückstellt. Dafür muß
te er auch einen Preis entrichten. Ein Verzicht 
auf weitere Arbeitszeitverkürzung ist jedoch 
konjunkturkonform. Der Sprecher des Bundes
rates zeigte sich im übrigen recht optimitisch, 
indem e r  darauf hinwies, daß außer dem Ge
werbeverband alle großen Wirtschaftsorganisa
tionen und Verbände den Vorschlägen im all
gemeinen positiv gegenüberstehen. Der Bun
desrat ist jedoch überzeugt — und darauf leg
te Bundesrat Schaffner großen Wer t  — daß die 
vorgeschlagenen staatlichen Maßnahmen nicht 
genügen. Sie müssen ergänzt werden durch ein 
konjunktuikonformes Verhalten der Sozialpart
ner auf dem Gebiet der Lohn-, Arbeitszeit- und 
Preispolitik. 

Während-Bundesrat B o n v i n auf die Bedeu

tung des Sparens hinwies und seiner Hoffnung 
Ausdruck gab, man werde bald eine Lösung 
der Frage finden, wie man das Sparen steuer
lich begünstigen könne, drehte sich die weite
re Debatte hauptsächlich um die vorgesehenen 
Maßnahmen auf dem B a u m a r k t .  Auf die 
Frage, ob es sich bei dem einzuführenden Be
willigungsverfahren nicht um eine «Investi
tionskontrolle» handle, kam es zu einer ve
hementen Entgegnung von Bundesrat Schaff
ner. Von einer Investitionskontrolle könne 
keine Rede sein. «Wir tun nur  etwas, was die 
Leute hätten tun müssen, wenn sie noch einen 
Funken von Vernunft hätten». In unserem 
Lande herum ist der Bauplatz u n d  sind die 
Krane Wahrzeichen geworden. Ueberall wird 
angefangen, nirgends wird fertiggestellt. Die 
Nachfrage in der Bauwirtschaft übertrifft die 
Baukapazität um mehr als 20 Prozent. Aus die
sem Nachfrageüberhang ergibt sich die enor
me, unproportionierte Steigerung des Bauko
stenindexes. Direktor H u m m 1 e r wies darauf '  
hin, daß man keineswegs beabsichtige, die 
Bautätigkeit zurückzubinden. Es soll gemäß 
der Kapazität von 1964 oder noch darüber ge
baut werden. Nicht Lenkungen u n d  Verbote, 
sondern vorübergehende Zurückstellungen von 
Bauvorhaben sollen Nachfrage und Baukapazi
tät wiederum in Einklang bringen. 

Was  die Befürchtung betrifft, die Melde
pflicht und  Auskunf tspf licht der B a n k e n  und  
ähnlichen Institute würde das Bankgeheimnis 
in schwerwiegender Weise tangieren, wurde 
erklärt, man  werde die Lösung so suchen, daß 


